
Anträge 

Die Klägerinnen beantragen, 

— die Schreiben der Kommission BUDG/DGA/C4/BM/s746396 
vom 24. Juni 2011 und BUDG/DGA/C4/BM/s812886 vom 
8. Juli 2011 in vollem Umfang für nichtig zu erklären; 

— hilfsweise, den von den Klägerinnen im Schreiben BUDG/ 
DGA/C4/BM/s812886 der Kommission vom 8. Juli 2011 
verlangten Betrag herabzusetzen, zumindest aber die gegen 
Elf Aquitaine erhobene Verzugszinsforderung von 
31 312 114,58 Euro, für die Total in Höhe von 
19 191 296,03 als Gesamtschuldner haften soll, für nichtig 
zu erklären; 

— jedenfalls der Kommission sämtliche Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung der Klage machen die Klägerinnen einen einzigen 
Klagegrund geltend, den sie darauf stützen, dass die Kommission 
einen Rechtsfehler begangen und ihre Verpflichtungen verletzt 
habe, indem sie ihnen gegenüber nicht die Konsequenzen aus 
dem Urteil des Gerichts vom 7. Juni 2011, T-217/06 (Arkema 
France u. a./Kommission), gezogen habe, in dem die gegen ihre 
Tochtergesellschaften im Rahmen der Sache COMP/F/38.645 
(Methacrylat) verhängte Geldbuße herabgesetzt worden sei. U. 
a. machen die Klägerinnen geltend: 

— Als Muttergesellschaften, die in dieser Eigenschaft für das 
Kartell verantwortlich gemacht würden, müsste ihnen auch 
die Herabsetzung der gegen ihre Tochtergesellschaften ver
hängten Geldbuße zugute kommen, auch wenn ihre eigene 
Klage gegen dieselbe Entscheidung durch Urteil des Gerichts 
vom 7. Juni 2011, Total und Elf Aquitaine/Kommission 
(T-206/06), abgewiesen worden sei. 

— Alle Ansprüche der Kommission seien durch die Zahlung 
der vollständigen Geldbuße, die mit der Entscheidung in der 
Sache COMP/F/38.645 gegen die Klägerinnen und ihre 
Tochtergesellschaften verhängt worden sei, befriedigt wor
den, so dass sie gegen die Klägerinnen keine Ansprüche 
mehr habe. 

Klage, eingereicht am 6. September 2011 — Oster 
Weinkellerei/HABM — Viñedos Emiliana (Igama) 

(Rechtssache T-474/11) 

(2011/C 319/51) 

Sprache der Klageschrift: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte Parteien 

Klägerin: Andreas Oster Weinkellerei KG (Cochem, Deutschland) 
(Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt N. Schindler) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Viñedos 
Emiliana, SA (Santiago, Chile) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 22. Juni 2011 in der Sache 
R 637/2010-2 aufzuheben; 

— dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) seine eigenen Kosten und die Kosten 
des Klägers aufzuerlegen; 

— hilfsweise: das Verfahren bis zum Erlass einer rechtskräftigen 
Entscheidung über das beim HABM unter dem Aktenzeichen 
000005716 C anhängige Nichtigkeitsverfahren auszusetzen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „Igama“ für Waren der 
Klasse 33. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Viñedos Emiliana, SA. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Wortmarke „GAMMA“ für Waren der Klasse 33. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
stattgegeben. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Be
schwerde. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung Nr. 207/2009, da zwischen den sich gegenüberstehenden 
Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. 

Rechtsmittel, eingelegt am 8. September 2011 von der 
Europäischen Kommission gegen das Urteil des Gerichts 
für den öffentlichen Dienst vom 28. Juni 2011 in der 

Rechtssache F-55/10, AS/Kommission 

(Rechtssache T-476/11 P) 

(2011/C 319/52) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: Europäische Kommission (Prozessbevoll
mächtigte: J. Currall und B. Eggers) 

Andere Verfahrensbeteiligte: AS (Brüssel, Belgien)
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Anträge 

Die Rechtsmittelführerin beantragt, 

— das Urteil der Gerichts für den öffentlichen Dienst vom 28. 
Juni 2011 in der Rechtssache F-55/10, (AS)/Kommission, 
aufzuheben; 

— über die Kosten nach Rechtslage zu entscheiden. 

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung des Rechtsmittels macht die Kommission vier 
Rechtsmittelgründe geltend. 

1. Erster Rechtsmittelgrund: Rechtsfehler, der in der Anerken
nung eines Interesses an der Aufhebung der Entscheidung 
über die Ablehnung der Bewerbung bestehe. Die Kommis
sion macht geltend: 

— Erste Rüge: Verstoß gegen das Unionsrecht durch Nicht
beachtung des Urteils des Gerichts vom 9. Dezember 
2010 in der Rechtssache T-526/08 P, Kommission/ 
Strack, soweit das GöD ein Interesse der Betroffenen 
an der Aufhebung der Entscheidung über die Ablehnung 
ihrer Bewerbung auf die streitige Stelle anerkannt habe, 
obwohl sie nicht die Aufhebung der Ernennungsent
scheidung beantragt habe und sich diese beiden Ent
scheidungen nicht voneinander trennen ließen; 

— zweite Rüge: Fehler bei der rechtlichen Würdigung des 
Sachverhalts, da eine Rechtsschutzinteresse abstrakt an
erkannt worden sei, ohne sämtliche Indizien konkret zu 
prüfen; 

— dritte Rüge: fehlerhafte Weigerung, bestimmte Informa
tionen aus der Krankenakte zu berücksichtigen, die zeig
ten, dass die Klägerin im vorliegenden Fall kein Rechts
schutzinteresse habe. 

2. Zweiter Rechtsmittelgrund: Das GöD habe zum einen bei 
der Auslegung und Anwendung des Grundsatzes der Über
einstimmung von Beschwerde und Klage dadurch gegen das 
Unionsrecht verstoßen, dass es unter Bezugnahme auf sein 
Urteil vom 1. Juli 2010 in der Rechtssache F-45/07, Mandt/ 
Parlament, festgestellt habe, dass der neue, aus dem Verstoß 
gegen das Statut der Beamten der Europäischen Union her
geleitete Klagegrund zulässig sei, obwohl er in der Be
schwerde nicht geltend gemacht worden sei und sich von 
dem einzigen, aus dem Verstoß gegen die Stellenausschrei
bung hergeleiteten Beschwerdegrund „wesentlich unter
scheide“; zum anderen habe es dadurch gegen Art. 91 
Abs. 2 des Beamtenstatuts verstoßen, dass es den „Grund 
des Rechtsstreits“ als durch „das Bestreiten der materiellen 
oder aber das Bestreiten der formellen Rechtmäßigkeit der 
angefochtenen Handlung“ ordnungsgemäß festgelegt angese
hen habe, was dem Vorverfahren jeglichen Sinn nehme und 
dessen Zweck nicht mehr dienlich sei, der darin bestehe, 
eine gütliche Einigung zwischen dem Betroffenen und seiner 
Anstellungsbehörde zu fördern. 

3. Dritter Rechtsmittelgrund: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 des 
Beamtenstatuts und Begründungsfehler, soweit das GöD Art. 
7 Abs. 1 des Beamtenstatuts dahin ausgelegt habe, das er 
jedem Beamten ein absolutes Recht auf Zugang zu sämtli
chen Stellen seiner Besoldungsstufe gewähre. Damit habe es 
die Tragweite von Art. 7 Abs. 1 des Statuts und Art. 10 des 
Anhangs XIII des Statuts sowie Ausführungen der Kommis
sion zum dienstlichen Interesse verkannt. 

4. Vierter Rechtsmittelgrund: Verstoß gegen das Unionsrecht 
durch die Zuerkennung des Betrags von 3 000 Euro als 
Ersatz eines immateriellen Schadens, obwohl der aus dem 
Verstoß gegen Art. 7 des Beamtenstatus hergeleitete Kla
gegrund nicht nur unzulässig, sondern auch unbegründet 
sei. 

Klage, eingereicht am 6. September 2011 — Spanien/ 
Kommission 

(Rechtssache T-481/11) 

(2011/C 319/53) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Parteien 

Kläger: Königreich Spanien (Prozessbevollmächtigter: A. Rubio 
González) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— Anhang I Teil 2 Abschnitt VI Buchstabe D fünfter Gedan
kenstrich der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 
der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des 
Rates für die Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungs
erzeugnisse aus Obst und Gemüse für nichtig zu erklären; 

— der Beklagten die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung der Klage macht der Kläger fünf Klagegründe 
geltend. 

1. Erster Klagegrund: Verstoß gegen den Grundsatz der Nor
menhierarchie 

— Die angefochtene Verordnung verstoße gegen Art. 113 
Abs. 2 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 
des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame 
Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschrif
ten für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Ver
ordnung über die einheitliche GMO) ( 1 )
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